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 www.grundschule-weddingstedt.lernnetz.de  

Grundschule des Grundschulträgerverbandes 
Heider Umland in Weddingstedt 

   

An die Eltern/ Erziehungsberechtigten    
aller Schüler*innen der  
Grundschule Weddingstedt  

                   

Weddingstedt, den 17. März 2021 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

Es gibt wieder wichtige Neuigkeiten! Über diese möchte ich Sie im Folgenden kurz aufklären: 

 

 
1) Neue Corona-Schulverordnung zunächst gültig ab 15. März bis 11. April 2021: 

Wie Sie den Medien sicherlich schon entnehmen konnten, gibt es eine neue, ab dem 15. 

März 2021 geltende, Schulcorona-Verordnung, die unter folgendem Link aufzurufen ist: 

https:/www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210312_SchulenVO.html 

Darüber hinaus entscheidet die Landesregierung nun grundsätzlich immer mittwochs für 

alle Lebensbereiche auf Grundlage der Einschätzung der örtlichen Gesundheitsämter, was 

für die kommende Woche die erforderlichen Schritte sein werden. Sollte das 

Infektionsgeschehen ansteigen, sind wieder Einschränkungen des Präsenzunterrichts 

möglich.  

 

2) Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Grundschulen: 

Die Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind unverändert. Es gilt 
weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht (medizinische Mund-Nasen-Bedeckung) 
in Schule für alle Beteiligten.  

 

3) Sportunterricht an Schulen: 

Es sollen weiterhin nur Bewegungsangebote an Stelle von regulärem Sportunterricht 
durchgeführt werden; und das möglichst im Freien. Bewegungslernen und körperliche 
Belastung sollen mit Abstand- und Hygieneregeln realisiert werden! Dabei dürfen 
Mannschaftssportarten nicht stattfinden, ausschließlich Individualsportarten sind erlaubt; 
kein Körperkontakt, etc. Die geltenden Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sind nur 
schwer einzuhalten. Dabei benötigen die Kinder gerade in dieser Zeit Bewegung. 
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210312_SchulenVO.html
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4) Corona-Test-Angebot für Schüler*innen: 

Um den Infektionsschutz an Schulen zunehmend sichern zu können, möchte die 

Landesregierung allen Schüler*innen kurzfristig ab Montag, den 22.03.2021 wöchentlich 

ein Corona-Testangebot in Form eines Corona-Schnelltests unterbreiten. Bei dem Corona-

Schnelltest handelt es sich um die „Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“, bei dem die 

Testperson bei sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich entnimmt. 

Weitere Informationen zum o.g. Schnelltest sowie ein Anwendervideo sind dem folgenden 

Link zu entnehmen: 
 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-
19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 

 
Wir arbeiten bereits fleißig an der Organisation der Durchführung dieses Testangebots für 
unsere Schüler*innen, mit welchem wir, wenn möglich, bereits direkt in der kommenden 
Woche am Dienstag (23.03.2021) starten möchten. Unsere bisherigen Planungen sehen 
bisher wie folgt aus, sind jedoch noch nicht endgültig, da noch nicht alle Informationen 
aus Kiel vollständig vorliegen:  

 
- Zwei Testteams für die Kohorten jeweils bestehend aus 3 bis 4 Personen 

(Schulpersonal und, wenn möglich, Eltern), die die Schüler*innen bei der 
Durchführung der Schnelltests anleiten und unterstützen 

- Die Testteams erhalten vor der ersten Schülertestung eine kurze Schulung 
- Selbsttestungen der Schüler*innen erfolgen unter Aufsicht und Anleitung dienstags in 

der Zeit von 08:15 Uhr bis ca. 10:00 Uhr 
- Die Testteams werden vor der Schülertestung jeweils selbst von Mitarbeiter*innen 

der Löwenapotheke um 07:30 Uhr in der Schule auf das Corona-Virus getestet 
- Die Schülertestungen sind als freiwilliges Angebot zu verstehen und erfordern eine 

schriftliche Einverständniserklärung der Eltern/ Erziehungsberechtigten (die dafür 
auszufüllenden Formulare werden seitens des Ministeriums gestellt und stehen noch 
aus)  

 
Bitte halten Sie sich dienstags bereit, Ihr Kind im Falle eines positiven Coronatests 
unmittelbar von der Schule abzuholen. Zudem sind wir im Falle eines positiven Corona-
Test-Ergebnisses verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren, welches dann über das 
weitere Vorgehen entscheidet. Diese Schutzmaßnahme ist ohne Ihre Unterstützung nur 
bedingt erfolgreich umsetzbar! Wir sind daher auf Ihre Mithilfe angewiesen: Einerseits im 
Hinblick auf Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind sich unter Anleitung und mit entsprechender 
Hilfestellung einen Corona-Selbsttest durchführen darf und andererseits im Hinblick auf 
Ihre aktive Unterstützung. Nur mit Ihrer aktiven Unterstützung können wir unsere Schule 
für alle daran Beteiligten zu einem maximal sicheren Ort machen, was in Anbetracht der 
aktuellen Corona-Entwicklungen- auch vor Ort- sicherlich in aller Sinne ist. Sollten Sie also 
Zeit und Interesse haben, uns bei der Organisation der Selbsttestungen zu unterstützen, 
melden Sie sich bitte möglichst kurzfristig telefonisch oder gerne auch per Mail 
entweder direkt in der Schule oder bei der jeweiligen Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

 
 
 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
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5) Einstellung von Unterstützungskräften: 

Aufgrund von Corona und den damit zusammenhängenden Herausforderungen wurde 
allen Schulen von Landesseite die Möglichkeit eingeräumt, sogenannte 
„Unterstützungskräfte“ einzustellen. Diese werden vom Land mit max. 35 Wochenstunden 
finanziert. Einsatzbereiche der Unterstützungskräfte wären z.B. Pausenaufsichten, 
Unterstützung von Lehrkräften in den Unterrichtsstunden, Durchführung kleiner 
Übungseinheiten mit Schüler*innen wie z.B. Lesetraining, Unterstützung beim Frühstück, 
Umsetzung der Lüftungsregeln, Aufsicht in den Umkleidekabinen sofern es denn mal 
wieder einen „regulären“ Sportunterricht geben kann, usw. Eine pädagogische Ausbildung 
ist für die Einstellung als Unterstützungskraft nicht erforderlich! Diese Maßnahme ist 
zunächst bis Ende Juni 2021 befristet. Sollten Sie jemanden kennen, der dafür in Frage 
käme, lassen Sie uns das bitte wissen bzw. verweisen Sie diesen bitte an uns. Insbesondere 
in Zeiten wie diesen können wir jede helfende Hand gut gebrauchen!  

 
Das soweit zur Information für Sie. Sobald weitere Neuigkeiten vorliegen, insbesondere die 
Selbsttestungen Ihrer Kinder betreffend, werde ich Sie selbstverständlich wieder unmittelbar 
informieren. Im Falle von Fragen oder Beratungsbedarf, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  
Ich danke Ihnen für Ihre bisher sehr verantwortungsvolles Handeln sowie Ihr Verständnis. 
Derartige Zeiten lassen sich tatsächlich nur gemeinsam und mit dem entsprechenden 
Verständnis füreinander gut bewältigen.  

   

 

 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

 

(Schulleiterin) 


